
Heft 37 

�������������������
������������
���
����������

AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG
Gruppe Raumordnung, Umwelt und Verkehr
Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten



Mobilitätskonzepte für NÖ Gemeinden
Wegweiser 

Impressum:

Auftraggeber:
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Gruppe Raumordnung, Umwelt und Verkehr
Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten
Landhausplatz 1
3109 St. Pölten

Auftragnehmer:
Rosinak & Partner ZT GmbH
Schloßgasse 11
1050 Wien

Bearbeitung:
Dipl.-Ing.in Andrea Weninger 
Dipl.-Ing. Dr. Werner Rosinak 

St. Pölten, Jänner 2021

Lektorat: Karin Janker, MA, 3100 St. Pölten 

Gestaltung:
gugler* brand & digital
3100 St. Pölten

Druck:
gugler* pure print
3390 Melk/Donau



3

Mobilitätskonzepte für NÖ Gemeinden | Wegweiser

������������������
�

�

��� �������� �


� 	������������������� �

�� ������������������������������� �

3.1  De�nition 7
3.2  Motive für ein  Mobilitätskonzept 8
3.3  Mobilitätskonzepte sind Maßanzüge 8

�� ����������������������������������������������������  

4.1  Anlass und Klärung der Aufgaben 9
4.2  Leistungen und Arbeits ablauf beim Mobilitätskonzept 11
4.3  Arbeitsweise 11

�� ����������������������������������� �


5.1  Mobilitätskonzepte als  Bestandteil einer kontinuier lichen Planung 12
5.2  Gliederung und Inhalte  eines Mobilitätskonzeptes 12
5.3  Verkehrskonzept im  Örtlichen Entwicklungs  konzept (ÖEK) 12
5.4  Typen von  Mobilitätskonzepten  13
5.5  Was hat sich bei Mobilitätskonzepten bewährt? 15

�� ������������������������������������ ��

6.1  Die Theorie 16
6.2  Die Praxis 16

�� �������›������������������������ ��

7.1  Relevante und  interessante Daten 18
7.2  Bedeutung von  Verkehrserhebungen  18



4

Mobilitätskonzepte für NÖ Gemeinden | Wegweiser

�� ��������������������������������� 
�

8.1  Raumordnung und Verkehr 20
8.2  Klimaschutz 21
8.3  Klimawandelanpassung  22
8.4  Aktive Mobilität 22
8.5  Straßen und ihre Bedeutung 26
8.6  Begegnungszone und  Verkehrsberuhigung  29
8.7  Stellplatzkonzepte 32
8.8  Ö�entlicher Verkehr 34
8.9  Betriebsgebiete 37
8.10  Schulverkehr und  Schulumfelder 39

 � ������������������������������������
������������������������������������� ��

9.1  Arbeitspakete und deren Inhalte 40

������������ �


10.1  Mobilitäts- und  Verkehrskennzahlen 42
10.2  Mobilitätsverhalten und  Modal Split 43
10.3  Verkehrsaufkommen 44

��� ����������������������������� ��

�
���������������� ��



5

Mobilitätskonzepte für NÖ Gemeinden | Wegweiser

Die Frage, wie wir am besten von A nach B kommen, beschäftigt Verantwortungsträger auf allen 
politischen Ebenen. Über legungen und Konzepte liegen demnach in unterschiedlichstem Detail-
grad vor und sorgen für den Rahmen, in welchem wir unsere Entscheidungen tre�en.
Niederösterreich hat 1991 erstmals ein Verkehrskonzept beschlossen und seitdem mehrere Pro-
gramme vorgelegt.  Aktuell orientieren wir uns am �Mobilitätskonzept Nieder österreich 2030+�, das 
die Basis für die mittel- und langfristige Entwicklung des Gesamtverkehrssystems ist. Es ist zum 
 einen unsere Grundlage für den Ausbau des ö�entlichen Verkehrs und die Planungen im Landes-
straßennetz. Zum anderen ist es auch Orientierungshilfe für die Gemeinden im Land und ihre Ent-
scheidungen im Bereich der Mobilität.
Eine weitere Orientierungshilfe soll der vorliegende Weg weiser sein. Wir wollen Sie als Mobilitäts-
verantwortliche in den Gemeinden und Regionen des Landes unterstützen, Ihre eigenen Mo-
bilitätskonzepte zu erarbeiten. Gerade der  Beginn einer neuen Arbeitsperiode in den Gemeinden 
eignet sich besonders dafür, derartige Leitlinien und Strategien festzu legen. Gleichzeitig wird die 
Vorlage eines Mobilitätskonzepts zukünftig auch Fördergrundlage im Zuge der Attraktivierung von 
Bahnhöfen und anderen Verkehrsknotenpunkten.
Ich bin davon überzeugt, dass wir in einem guten Miteinander zwischen Land und Gemeinden nicht 
nur bestehende  Probleme lösen, sondern unsere Mobilität langfristig nachhaltiger für Umwelt, 
 Gesundheit und die regionale Wirtschaft gestalten können. Unsere Expertinnen und Experten 
 stehen Ihnen dabei wie immer unterstützend zur Seite! 

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner   Landesrat Ludwig Schleritzko 

	�����������������������������
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Was unterscheidet überhaupt die Begri�e Mobilität und 
Verkehr? Mobilität beschreibt die Bewegung  (-smöglichkeit), 
also das Potenzial oder ein Bedürfnis der Ortsveränderung 
von Menschen. Verkehr ist die in Verkehrsmitteln (Bahn, Bus, 
Pkw & Lkw, Rad- und Fußverkehr) und auf Verkehrsnetzen 
wahrgenommene Mobilität. Verkehr ist also eine reale, kon-
krete Ortsveränderung von Personen und Gütern auf einer 
bestimmten Infrastruktur, also der Weg von A nach B.

3.1�����������
Mit einem Mobilitätskonzept legt eine Gemeinde ihre Ziele, 
Leitlinien und Strategien für die Verkehrsplanung der nächs-
ten zehn bis 15 Jahre fest. Es ist also eine Handlungsanleitung 
für die konkrete Verkehrspolitik und Verkehrsplanung, wie sie 
in einem längeren Zeitraum wirksam werden soll. Ein Mobi li-
tätskonzept zeigt zudem Zusammenhänge mit der räum-
lichen Entwicklung auf. Es beschreibt die Ausgangslage und 
geht auf Zukunftstrends in der Mobilität ein.

Mobilitätskonzepte enthalten Aussagen zu allen Verkehrs-
arten, also dem Fuß- und Radverkehr (aktive Mobilität), dem 
Bus- und Bahnverkehr sowie anderen ö�entlichen Verkehrs-
mitteln, dem Pkw- und Motorradverkehr und dem Güterver-
kehr. Mobilitätskonzepte beinhalten nicht nur Infrastruktur-
projekte, wie zum Beispiel neue Straßen, sondern auch 
vielfältige Maßnahmen zur Verhaltensänderung (als �Soft 
 Policies� bezeichnet) und eine zugehörige Ö�entlichkeits-
arbeit. 

Die Konzepte umfassen oft die gesamte Gemeinde, können 
aber auch nur Teilräume � zum Beispiel das Ortszentrum im 
Zuge einer Straßenraumgestaltung oder im Zuge eines grö-
ßeren Bauprojektes � umfassen.

3 ������������������������������

Mobilitätskonzepte sind umfassende Handlungs-
anleitungen für die Verkehrspolitik in einer Gemeinde mit 
einer mittel- oder längerfristigen Perspektive. Für eine 
solche Perspektive ist eine verkehrspolitische  Haltung er-
forderlich, als Leitsatz oder Leitbild formuliert, die in der 
Gemeinde erarbeitet und von den Entscheidungs-
trägerInnen mitgetragen wird. Mobilitätskonzepte gehen 
grundsätzlichen Fragen nach, haben länger fristige Wir-
kungszeiträume, enthalten zumeist keine Alternativen, 
sind also Ergebnis einer diskussions orientierten poli-
tischen Willensbekundung. Sind Alternativen bzw. Vari-
anten vorhanden, wird auf weiterführende, vertiefende 
Planungsprozesse verwiesen.
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4.1��� �		������ ›���������
��������
Eine gut überlegte Startphase, der Beginn des Weges zum 
Mobilitätskonzept, entscheidet über den Erfolg, vermeidet 
Enttäuschungen und unnötigen Aufwand. Am Beginn fällt 
die wichtigste Entscheidung: Gibt es gute Gründe für ein um-
fassendes Mobilitätskonzept oder sind konkrete Lösungen für 
spezi�sche Probleme gefragt? In beiden Fällen sind die Rah-
menbedingungen � die Handlungsmöglichkeiten und die 
Handlungsdynamik, die Dringlichkeit und/oder Wichtigkeit 
von Lösungen, die Problemlage usw. � zumindest qualitativ 

zu erfassen, am besten durch Vorgespräche mit den Ent schei-
dungsträgerInnen in Stadt oder Gemeinde. Schon bei dieser 
ersten Frage werden die Gemeinden vom Regionalen Mobi-
litätsmanagement der NÖ.Regional (www.noeregional.at) 
 unterstützt. 
Das Service des NÖ Mobilitätsmanagements steht allen 
 niederösterreichischen Gemeinden kostenlos zur Verfügung, 
erforderlich ist ein Gemeindevorstands- bzw. Stadtratsbe-
schluss. Das Regionale Mobilitätsmanagement ist erste An-
laufstelle für alle Mobilitätsfragen und Koordinationsstelle 
für alle Beteiligten. 

4 �����������������������
����������������������������

Fragestellung relevant 
für gesamtes Gemeinde-

gebiet/ganze Region?

Lösung wird gesucht für  
Platz oder Straßenzug oder Orts-
teil oder Kreuzungs  bereich etc.

JA

NEIN

Fragestellung betri�t 
mehrere Verkehrsarten 
und das Mobilitätsver-

halten der Bevölkerung?

Thema ist Problemlösung  
für�eine Verkehrsart, wie  

 Zufußgehen oder Radverkehr  
oder ÖV oder PKW

JA

NEIN

Entwicklung von 
Schwerpunkten und 

Maßnahmen, die einem 
Leitbild untergeordnet 

werden können?

Ergebnis ist technisch-
funktionale Lösung in Form  

einer Planung oder eines Gestal-
tungsvorschlags oder Entwurfs 
oder Zählungsergebnisses etc.Leitbild erstellen

Beteiligungs-
prozess aufsetzen

JA

NEIN

NEIN

NEIN
Beteiligung von Politik, 
GemeindebürgerInnen, 

 InteressensvertreterInnen?

Lösungs�ndung durch  
 fachliche Expertise, eventuell  

in Varianten als Grundlage  
für  Entscheidung
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Neue Hauptplatzgestaltung?Planung eines Fuß-/Radwegenetzes?
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Exkurs: Verkehrsplanung, 
 Verkehrserhebung,�Gutachten, �?
Ist die Entscheidung getro�en worden, kein Mobilitätskon-
zept zu erstellen, da die zu bearbeitenden Fragestellungen 
nicht themenübergreifend und ganzheitlich zu sehen sind, 
ist es wichtig, die einzelnen Instrumente, die außer einem 
Mobilitätskonzept zur Lösungs�ndung zur Verfügung ste-
hen, gut zu überlegen. Im Wesentlichen muss hier zwischen 
punktuellen, räumlich oder auch fachlich abgegrenzten 
Fragestellungen unterschieden werden. 
Handelt es sich um Fragestellungen, die bei Überlegungen 
zur Gestaltung auftreten, wird eine punktuelle Verkehrs

planung, unterstützt durch ein Verkehrsplanungsbüro, ein 
passender Lösungsweg sein. Beispielsweise kann hier eine 
Kreuzungssituation Thema sein, die sich als Unfallshäu-
fungspunkt erwiesen hat, eine Siedlungsstraße, die zu 
dauer haften Geschwindigkeitsüberschreitungen verleitet 
oder auch der Vorplatz der Volksschule, der die zu Fuß ge-
henden Schulkinder bei alltäglichen Verkehrssituationen 
immer wieder überfordert und die Verkehrssicherheit be-
einträchtigt. 
Braucht es Expertisen spezieller Branchen (Statik, Bauinge-
nieure etc.), dann ist das entsprechende Instrument ein 
Gutachten. Beispiele hierfür sind etwa die Notwendigkeit, 
eine in die Jahre gekommene Brücke hinsichtlich des ge-
steigerten Verkehrsaufkommens oder der ausreichenden 
Tragfähigkeit im Hinblick auf schwere Lkws und Busse einer 
Überprüfung zu unterziehen. 

Eine der häu�gsten Verkehrsthemen in Gemeinden ist der 
Wunsch nach einem Schutzweg für FußgängerInnen. Hier 
ist es unumgänglich, eine vorherige Verkehrszählung 

durchzuführen, da die Umsetzung vom entsprechend vor-
handenen Verkehrsaufkommen abhängig ist. Gibt es The-
men in der Gemeinde, die nicht nur durch reine Zählungen 
von VerkehrsteilnehmerInnen zu beantworten sind, son-
dern auch das Wissen um weitere Details erfordert (Wege-
zweck der Menschen, Alter, Häu�gkeit, Geschlecht, ...), dann 
muss eine gesamte Verkehrserhebung durchgeführt wer-
den, die meist nur in Form einer Befragung zu lösen ist. 
Für viele dieser speziellen Fragestellungen abseits eines 
Mobilitätskonzeptes kann die NÖ Verkehrsberatung eine 
erste Anlaufstelle sein. Bei diesem kostenlosen Service für 
Gemeinden unterstützen speziell geschulte Verkehrsbera-
terInnen der NÖ.Regional in einem ersten Schritt, Lösungen 
zu Verkehrsfragen wie z. B. Verkehrsberuhigung, Straßen-
raumgestaltung, Begegnungszonen, Schulwegsicherung 
etc. zu �nden � bei Bedarf in Abstimmung mit den zustän-
digen Behörden. Im Zuge dieser Beratungen werden keine 
Detailplanungen ausgearbeitet, sondern Grundlagen für 
einen Entscheidungsprozess vorbereitet und Empfehlun-
gen abgegeben. Diese Beratungsleistung kann in der Ge-
meinde für die erforderlichen Entscheidungsprozesse hin-
sichtlich der Art bzw. des Umfangs des zu wählenden 
Instrumentes und für weitere externe Auftragsvergaben 
z. B. an VerkehrsplanerInnen herangezogen werden.

Beratungstermin und 
Begehungen vor Ort

VerkehrsberaterIn
Industrieviertel

VerkehrsberaterIn
Mostviertel

VerkehrsberaterIn
NÖ-Mitte

VerkehrsberaterIn
Waldviertel

VerkehrsberaterIn
Weinviertel

Gemeinde
BürgermeisterIn

RU7
Abt. Raumordnung und 
Gesamtverkehrsangelegenheiten

E-Mail: post.ru7@noel.gv.at

Fachbereichsleitung Mobilität

Regionales Mobilitätsmanagement
Empfehlungsschreiben  

mit Lösungsvorschlägen
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4.2� ��	�����������������	�
�� ������������� ��›�	�������
Soll nun ein Mobilitätskonzept erstellt werden, ist nach der 
Aufgabenklärung sowohl eine Festlegung der Konzeptinhalte 
erforderlich als auch die Überlegung, wie und mit welchen 
fach lichen Quali�kationen die notwendigen Leistungen 
zweckmäßigerweise erbracht werden. Bei diesem Schritt, 
aber auch bei der Aufgabenklärung kann auf das Service des 
NÖ Mobilitätsmanagements zurückgegri�en werden. Es kann 
allerdings auch eine externe Beratung zur  Planungsmethodik 
(= Vorgangsweise) herangezogen werden. Der Arbeitsum-
fang der Gemeinde umfasst das Abstecken  eines generellen 
Zeitrahmens und eine Abschätzung des erforderlichen Auf-
wandes (Stunden, Kosten) als Grundlage für eine Auftragsver-
gabe oder ein Vergabeverfahren und die  Arbeit am Konzept. 
Bei komplexen Fragen, länger dauernden Planungsprozessen 
und der Einbindung von BürgerInnen kann sich eine fachliche 
Prozessbegleitung, die mit der inhaltlichen Projektbearbei-

tung verzahnt ist, bewähren. Diese Aufgabe kann mit dem 
Mobilitätskonzept verwoben sein oder gesondert ausge-
schrieben und vergeben werden.

Von der ersten Idee bis zur Aufgabenklärung und Fertigstel-
lung bzw. Beschlussfassung eines Mobilitätskonzeptes liegen 
in der Regel ein bis zwei Jahre.

4.3�������	���	�
Die Erarbeitung von Mobilitätskonzepten kann unterschied-
lich lang dauern, ist vom Umfang der erforderlichen Analysen 
und Erhebungen, von der Arbeitsweise und den Abstim-
mungsprozessen innerhalb der Gemeinde oder mit parallel 
laufenden Planungen (z. B. Örtliches Entwicklungskonzept, 
�) abhängig. Die Gemeindegröße spielt eine Rolle, ist aber 
nicht alleine ausschlaggebend für die Dauer oder den Um-
fang der Aufgaben. Die Ausarbeitung von Mobilitätskonzep-
ten dauert meist zwischen sechs und 18 Monaten. 

Der Anlass

Was? – Aufgaben Wer? – Handlungsträger

Leistungen

Vergabe durchführen

Arbeitsablauf festlegen

Konzepterstellung  
und -begleitung

Aufgabenklärung

Verfahrenshilfe

Bedarf nach einem Mobilitätskonzept Gemeinde

Land NÖ

Leistungsträger / PlanerInnen1)

Inhalt konzeptionieren, Aufgabenschärfung

Vergabeverfahren wählen

Aufwand 
(Stunden/Kosten)

Zeitrahmen, Dauer

Gemeinde mit Unterstützung  
des NÖ Mobilitätsmanagement  

oder externer Moderation

NÖ Mobilitäts management

Erstellung Leitbild und  
Zielformulierung im Konsens von  

Politik und Bevölkerung

1) Eigenleistungen (Land Niederösterreich, Gemeinde), NÖ MobilitätsmanagerInnen oder Planungsbüros, abhängig von den Aufgaben
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5.5���	�����	������������ ��›�	�
�������������›����

5.5.1������������������������������
Angesichts der vielfältigen Aufgaben der Gemeinde haben 
sich jene Mobilitätskonzepte bewährt, die für konkrete Auf-
gaben auch Prioritäten und einen Zeitplan für die Umsetzung 
benennen. Gibt es wenig Aufgaben und wenig Probleme, ist 
es sinnvoll, Detailkonzepte und Projekte auszuarbeiten. In der 
Regel sind Verkehrsthemen allerdings komplex � zumal es 
Zusammenhänge mit der Siedlungsentwicklung, dem Klima-
schutz etc. gibt. Daher ist eine umfassende Betrachtung im 
Vorfeld von Detailprojekten unerlässlich und unterstützt die 
Behörde auch bei der Begutachtung von Projekten.

5.5.2��������������������
�����
�����������������
��������������
Ein weiteres Merkmal von Mobilitätskonzepten ist die opera-
tive Qualität, also der Umsetzungshorizont vorgeschlagener 
Maßnahmen: Soll das Konzept Pilotprojekte enthalten, die 
sofort umgesetzt werden sollen? Soll sich das Konzept auf 
mittel- und längerfristige Maßnahmen konzentrieren? Oder 
sollen Perspektiven der Mobilität und Visionen ohne zeit-
lichen Bezug behandelt werden?

5.5.3������������������������
Bei der Erarbeitung von Mobilitätskonzepten bewährt sich 
eine kooperative Einbindung der Verwaltung (Verkehr, Bauen, 
Raumplanung, Umwelt, Klimaschutz, �) und der politisch 
Verantwortlichen unterschiedlicher Ressorts � beispielsweise 
im Rahmen von Workshops. Die Einbindung von BürgerInnen 
in die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes wird jedenfalls 
empfohlen. Wird ein Mobilitätskonzept im Zuge eines Ört-
lichen Entwicklungskonzeptes erstellt, sind im Vorfeld geeig-
nete Abstimmungsprozesse zu de�nieren.

5.5.4�����������������
�������
Mobilitätskonzepte bestehen aus einem Textteil und min-
destens einer Plandarstellung. Der Inhalt des Textes orientiert 
sich an der in Kapitel 5.2 vorgeschlagenen Struktur, ist aber 
für jede Gemeinde maßgeschneidert zu adaptieren. Da sich 
ein Mobilitätskonzept nicht auf einzelne Grundstücke be-
zieht, ist eine generalisierte Kartendarstellung hilfreich. Eine 
Darstellung auf Katasterebene ist nicht sinnvoll.
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VORGEFASSTE MEINUNGEN

ORIENTIERUNG

Ausgangshypothesen, 
Lösungsvorschläge

vorhandene Planungen, Projekte, 
Verkehrsuntersuchungen

Projekte, Prozesse, 
Verkehrsuntersuchungen

MOBILITÄTSKONZEPT 
ERARBEITEN

Ziele,
Strategie,

Schwerpunkte

PROGRAMMIERUNG

Maßnahmenprogramm,
Umsetzung,
Fristigkeiten

ERKUNDUNGEN

Systemabgrenzungen,
Analysen,

Handlungsmöglichkeiten,
Beurteilungen

Planungszyklus



18

Mobilitätskonzepte für NÖ Gemeinden | Wegweiser

7 �������›�����������������������

Mobilitäts- und Verkehrskonzepte sind auf Informationen, die 
Maßnahmen begründen, angewiesen. Eine Analyse � die 
Sammlung von Fakten und Eindrücken, von Vergangenem, 
Gegenwärtigem und Erwartbarem, von Rahmenbedingun-
gen und Möglichkeiten � ist unerlässlich. 

7.1��� �����������
�������		����������
Relevant sind Analysen, wenn sie die Maßnahmen eines Kon-
zeptes begründen helfen; interessant sind sie, wenn sie ganz 
allgemein argumentativ brauchbar sind. Grundsätzlich gilt: 
 vorerst nur das Nötige erheben und allenfalls im weiteren 
Prozess durch spezi�sche, maßnahmenbezogene Daten 
 ergänzen.
Zu unterscheiden sind Erhebungen und vorhandene Grund-
lagen zu Mobilität und Verkehr. Als erste Anlaufstelle unter-
stützen die MobilitätsmanagerInnen der NÖ.Regional die 
Gemeinde bei allgemeinen Fragestellungen bzw. können bei 
der Auswahl von Erhebungen und der Bescha�ung von 
Grundlagen hinzugezogen werden. Die Verkehrsberater Innen 
machen eine Erstberatung zu ganz konkreten Fragestellun-

gen, zum Beispiel Schulumfeldern oder ruhendem Verkehr.
Vorhandene Daten des Landes Niederösterreich sind zum 
 Beispiel Querschnittszählungen auf Landesstraßen, die Mobi-
litätserhebung für das Land Niederösterreich � regionsweise 
aufbereitet � oder auch Bedienungsqualitäten im ö�ent lichen 
Verkehr (ÖV-Güteklassen). Für den Rad- und  Fußverkehr gibt 
es meist nur wenig Datenmaterial, ebenso für den ruhenden 
Verkehr. Dieses muss � je nach Aufgabe � im Zuge  eines 
Mobi litätskonzeptes selbst oder von PlanerInnen erhoben 
werden.

7.2���������������
��������	�����������
Die folgende Aufstellung zeigt, welche Daten und Erhebun-
gen für welche Ergebnisse benötigt werden. Will man wissen, 
ob die Einführung einer Kurzparkzone sinnvoll ist, wird es 
zweckmäßig sein, eine Erhebung des ruhenden Verkehrs zu 
beauftragen. Will die Gemeinde eine Begegnungszone ein-
richten, müssen bestimmte Eignungskriterien fachgerecht 
überprüft werden. Je nach Fragestellung und Aufgabe sind 
entsprechende Erhebungen und Daten notwendig. 
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8.5 	���		���������������������

8.5.1 �����������������
����������
�	������
Die funktionelle Gliederung in Hochleistungsstraßen, Haupt-
straßen, Sammelstraßen und Anliegerstraßen ergibt sich aus 
der räumlichen Funktion und unterscheidet Durchleiten, Ver-
binden, Sammeln und Erschließen � alles Funktionen des 
 �ießenden Kfz-Verkehrs. Die Planung von Straßen mit unter-
schiedlicher Verkehrsbedeutung ist in den RVS 03.01.12 
 (Rahmenrichtlinie für Verkehrserschließung) und RVS 03.01.13 
(Kategorisierung und Anforderungspro�le von Straßen) ge-
regelt. Diese Regelwerke prägten den Straßenausbau für 
lange Zeit und führten dazu, dass die Ansprüche des Um-
weltverbundes (ÖV, Radverkehr, Fußverkehr) und des Auf-
enthalts im ö�entlichen Raum zu wenig beachtet wurden. 
 Neuere Typologien von Straßen berücksichtigen verstärkt 
den Aufenthalt im ö�entlichen Raum.

8.5.2 	����������������������������
Mit dem Healthy-Streets�-Konzept aus England liegt eine 
Grundlage für ein neues Planungsinstrument vor, das sich 

den beiden zentralen Funktionen im Straßenraum � sich be-
wegen, sich aufhalten � grundsätzlicher und umfassender 
nähert und auch auf die Klimakrise Bezug nimmt. In einer 
vielfältigen und bildhaften Typologie wird auf die di�eren-
zierten Ansprüche an ö�entliche Räume eingegangen. Dabei 
wird auch besonderes Augenmerk auf innerörtliche Ach

sen mit hohem Gestaltungsanspruch gelegt � also vor 
 allem auch auf Landesstraßen und andere Hauptverkehrs-
achsen, die durch Ortszentren führen.
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8.5 	���		���������������������

8.5.1 �����������������
����������
�	������
Die funktionelle Gliederung in Hochleistungsstraßen, Haupt-
straßen, Sammelstraßen und Anliegerstraßen ergibt sich aus 
der räumlichen Funktion und unterscheidet Durchleiten, Ver-
binden, Sammeln und Erschließen � alles Funktionen des 
 �ießenden Kfz-Verkehrs. Die Planung von Straßen mit unter-
schiedlicher Verkehrsbedeutung ist in den RVS 03.01.12 
 (Rahmenrichtlinie für Verkehrserschließung) und RVS 03.01.13 
(Kategorisierung und Anforderungspro�le von Straßen) ge-
regelt. Diese Regelwerke prägten den Straßenausbau für 
lange Zeit und führten dazu, dass die Ansprüche des Um-
weltverbundes (ÖV, Radverkehr, Fußverkehr) und des Auf-
enthalts im ö�entlichen Raum zu wenig beachtet wurden. 
 Neuere Typologien von Straßen berücksichtigen verstärkt 
den Aufenthalt im ö�entlichen Raum.

8.5.2 	����������������������������
Mit dem Healthy-Streets�-Konzept aus England liegt eine 
Grundlage für ein neues Planungsinstrument vor, das sich 

den beiden zentralen Funktionen im Straßenraum � sich be-
wegen, sich aufhalten � grundsätzlicher und umfassender 
nähert und auch auf die Klimakrise Bezug nimmt. In einer 
vielfältigen und bildhaften Typologie wird auf die di�eren-
zierten Ansprüche an ö�entliche Räume eingegangen. Dabei 
wird auch besonderes Augenmerk auf innerörtliche Ach

sen mit hohem Gestaltungsanspruch gelegt � also vor 
 allem auch auf Landesstraßen und andere Hauptverkehrs-
achsen, die durch Ortszentren führen.

In den Ortszentren überlagern sich Verkehrsfunktionen und 
andere Ansprüche, insbesondere zur Beruhigung und Reduk-
tion des Kfz-Verkehrs und zur Erhöhung der Aufenthalts-
qualität. In den Gemeinden besteht daher oftmals der Wunsch 

nach Geschwindigkeitsreduktionen; naheliegend ist jeden-
falls, dass in den Zentren den FußgängerInnen und den Rad-
fahrerInnen Priorität eingeräumt wird. Oft sind die am  stärksten 
belasteten Straßen in den Gemeinden Landes straßen, die über -
regionale oder regionale Verbindungs funktion haben und 
bei denen die Straßenverkehrsordnung und deren Rechtspre-
chung kaum Möglichkeiten einer Geschwindigkeitsreduktion 
erö�nen. Grundsätzlich ist aber das gesamte Spektrum von 
Maßnahmen auch auf Landesstraßen systematisch zu prüfen. 
Denn: Wo FußgängerInnen unterwegs sind und hohe Aufent-
haltsqualitäten vorhanden sind, sind Orte belebt.

Die zentralen Funktionen von Straßen: sich fortbewegen – sich aufhalten
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Das Sichtbarmachen der Nutzungsvielfalt von Straßenräu-
men in den Gemeinden fördert attraktive Wohnorte und 
funktionierende Ortskerne. Insbesondere bei Straßen-
sanierungen, bei neuen Siedlungs- und Gewerbe gebieten 
und bei der Neugestaltung von Zentren sollen in den 
 Mobilitätskonzepten interdisziplinäre Planungsgrundsätze 
für den ö�entlichen Straßenraum berücksichtigt werden. 
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Wie der Name �Begegnungszone� andeutet, sollten in dieser 
auch Begegnungen von VerkehrsteilnehmerInnen statt-
�nden. Ein gewisses FußgängerInnen-Aufkommen sollte 
 vorhanden sein. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn 
es Geschäfte, CafØs und andere Nutzungen gibt und Fußgän-
gerInnen den Straßenraum an mehreren Stellen queren. 
Begegnungs zonen sind, neben Tempo-30-Zonen, Fußgän-
gerzonen und Wohn straßen, eine Maßnahme zur Verkehrs-
beruhigung. Der ö�entliche Raum wird vielfältiger nutzbar 
und damit auch lebenswerter, die Dominanz des Kfz-Verkehrs 
wird verringert. Das Land Niederösterreich hat einen Leit-
faden für Begegnungszonen erarbeitet, der den Verkehrs-
verhältnissen in den Gemeinden Rechnung trägt (Schriften-
reihe zum NÖ Landesmobilitätskonzept, Heft 36 
�Verkehrsberuhigung 2017 � Das Instrument Begegnungs-
zone � ein Leitfaden�). 

8.6.2 �����������
������������������
Begegnungszonen werden mit einem Verkehrszeichen ver-
ordnet, viel wichtiger als das Verkehrszeichen aber ist die Ge-
staltung des Straßenraumes: Wahl der Farbe und der Struktur 
des Ober�ächenmaterials, Bep�anzung und Beschattung, 
Sitzmöglichkeiten, reduzierte und ausgewiesene Stellplätze 
und vor allem keine Schutzwege und keine bauliche Tren-
nung zwischen Gehsteig und Fahrbahn. Viele Gemeinden in 
Niederösterreich haben seit 2013 erfolgreich Begegnungs-
zonen geplant oder eingeführt, wie zum Beispiel Pöchlarn, 
Wolkersdorf, Tulln, St. Pölten oder Mödling.
 
8.6.3 �������������������������������
Nicht immer aber ist die Begegnungszone die geeignete Art 
der Verkehrsberuhigung. Begegnungszonen regeln die Be-
nutzung des ö�entlichen Raumes, der allerdings auch unab-
hängig von diesem rechtlichen Rahmen aufgewertet werden 
kann. Ergibt etwa eine funktionelle Analyse des ö�entlichen 
Raumes konzentrierte Querungen von FußgängerInnen, die 
einen Schutzweg erfordern, ist die Begegnungszone, die 
 �ächenhaftes Queren ermöglichen soll, nicht zweckmäßig. 
Gestaltungsmaßnahmen erfordern jedenfalls grundsätzlich 
keine Begegnungszone und sind auch in anderen ver-
kehrsberuhigten Bereichen möglich.
Die folgende Tabelle zeigt, welche Vorschriften bei unterschied-
lichen Typologien verkehrsberuhigter Straßen vor han den sind, 
sie soll die Wahl des passenden Straßentyps erleichtern.

Vorgangsweise bei der Prüfung der Eignung von 
Begegnungszonen

Begegnungszonen-Eignungsprüfung:
 Reduzierter Kriterienkatalog

Weitere Verfahrens- und 
 Planungsschritte 

Ziele und Alternativen

Funktionskonzept

Eignungs-Check:
Beurteilung von Alternativen

Begegnungszonen- 
Alternativen

Beispiele

= Ersteinschätzung

Begegnungszone Wolkersdorf, Platz der Generationen
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FUSSGÄNGER ZONE WOHNSTRASSE TEMPO-30- 
ZONE

TEMPO-50- 
 STRASSE

BEGEGNUNGS-
ZONE

Tempolimit für 
Fahrzeuge

Schritt-
geschwindigkeit

Schritt-
geschwindigkeit

30 km/h 50 km/h 20 (30) km/h

Kfz dürfen 
 durchfahren

Nein Nein Ja Ja Ja

Radfahren erlaubt

Nein/Ja � Nur bei entsprechender 
Verordnung durch die Behörde.

Ja � Gemäß StVO ist in 
Wohnstraßen das Radfahren 
gegen die Einbahn generell 
erlaubt. Ja Ja Ja

Fahrzeuge haben 
Nachrang beim 
Verlassen

Ja Ja Nein Nein Nein

Kfz dürfen 
RadfahrerInnen 
weder behindern 
noch gefährden

Nein Ja Nein Nein Ja

Fahrzeuge dürfen 
FußgängerInnen 
weder behindern 
noch gefährden

Ja Ja Nein Nein Ja

FußgängerInnen 
dürfen die 
Fahrbahn 
benützen

Ja Ja

Nein� Nur wenn Gehsteige, 
Gehwege und Bankett fehlen, 
dürfen Fußgänger den 
äußersten Fahrbahnrand 
benützen.

Nein� Nur wenn Gehsteige, 
Gehwege und Bankett fehlen, 
dürfen Fußgänger den 
äußersten Fahrbahnrand 
benützen. Ja

1)  Nur bei entsprechender Verordnung durch die Behörde.

2)  Gemäß StVO ist in Wohnstraßen das Radfahren gegen die Einbahn generell erlaubt.

3)  Nur wenn Gehsteige, Gehwege und Bankett fehlen, dürfen FußgängerInnen den äußersten Fahrbahnrand benützen.
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8.7�	��  � �����������

8.7.1�	�������������������������������
Veränderungen der Stellplatzsituation bei der Neugestaltung 
von Straßenräumen lösen immer wieder Kon�ikte aus, die 
Frage �Wo soll ich dann mein Auto parken?� dominiert den 
Diskurs über Vor- und Nachteile von Maßnahmen. Auch die 
Wirtschaft betont die Bedeutung von Stellplätzen für den 
Einkaufsverkehr. Deshalb brauchen derartige Veränderungen 
ein gutes Argumentarium, das nicht nur theoretische Er-
kenntnisse, sondern auch gute Beispiele aus anderen Städten 
und Gemeinden enthalten sollte. Zu beachten ist, dass bei 
diesem Thema nicht nur Fakten, sondern auch subjektive 
 Einschätzungen Bedeutung haben.
Eine Stellplatzerhebung und eine Erhebung des Parkverhal-
tens (Auslastung, Parkdauer, Regelungen, Ladezonen etc.) 

sind erforderlich, um nachweisen zu können, dass die ge-
plante ˜nderung die Nachfrage nach Stellplätzen abdeckt. 
Dabei ist auch zu überlegen, ob anderswo Stellplätze unter-
gebracht werden können (z. B. in einer Tiefgarage im Zuge 
eines Zentrumsentwicklungsprojektes) und wo neue und 
di�erenzierte Angebote für Kurz- und Langzeitparken ent-
stehen können.
Stellplatzerhebungen können ein Über- oder Unterangebot 
von Stellplätzen aufzeigen. Häu�g stellt sich auch heraus, 
dass statt KurzzeitparkerInnen (EinkäuferInnen, KundInnen, 
Gästen, �) LangzeitparkerInnen einen Großteil der Stellplätze 
im ö�entlichen Raum nutzen. Stellplatzerhebungen dienen 
also als wertvolle Entscheidungshilfe zum Beispiel für die 
 Einführung einer bewirtschafteten Kurzparkzone.

Beispiel für eine Stellplatzerhebung im öffentlichen Straßenraum

Stellplätze
Hauptstraße Hauptplatz Randbereiche Summe

Anzahl Stellplätze 87 155 190 ca. 430

davon frei 36 20 127 ca. 180

maximale Belegung 59 % 87 % 33 % –

Belegung ø 50 % 73 % 24 % 58 %

Anteil der parkenden Fahrzeuge nach Parkdauer (8 –12 Uhr)
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40 % 42 %

14 %

16 % 10 %

27 %
13 % 19 %

30 % 31 % 29 %

Hauptstraße Hauptplatz Randbereiche

bis 15 min 16 – 30 min 31 – 90 min > 90 min
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10 ��������

Termini Mobilität (Personen)Verkehr

Allgemeiner 
 Sprachgebrauch

Das Potenzial/ein Bedürfnis der 
 Ortsveränderung von Personen

Eine reale, konkrete Ortsveränderung von Personen 
auf einer bestimmten Infrastruktur, also der Weg 
von A nach B

Verkehrsplanerische 
Dimension

Personenbezogen Infrastrukturbezogen, auf ein Gebiet bezogen

Begriffe Mobilitätsrate (Wegehäufigkeit) = Anzahl 
der Wege außer Haus je Person und Tag

Mobilitätsstreckenbudget = zurückgelegte 
Wegestrecke pro Person und Tag

Mobilitätszeitbudget (Unterwegszeit) = 
für Ortsveränderungen aufgewendete Zeit 
je Person und Tag

Modal Split (Verkehrsmittelwahl) = 
 %-Anteil der Wege der Wohnbevölkerung 
(meist ab 6 Jahre alt) nach den unterschied-
lichen Verkehrsmitteln 

Verkehrsaufkommen = Anzahl der Personenwege 
je Zeiteinheit in einem Verkehrswegequerschnitt 
oder in einem definierten Gebiet

Fahrzeugaufkommen = Anzahl der Fahrzeugfahrten 
je Zeiteinheit in einem Verkehrswegequerschnitt 
oder in einem definierten Gebiet, auch oft bezeich-
net als Verkehrsmenge oder Verkehrsstärke

DTV = durchschnittlicher täglicher Verkehr

Verkehrsleistung = Personen-Kilometer je Zeitein-
heit in einem Verkehrswegeabschnitt oder in einem 
definierten Gebiet

Fahrleistung = Fahrzeugkilometer je Zeiteinheit in 
einem Verkehrswegeabschnitt oder einem definier-
ten Gebiet

10.1����� ��›�	��������������	������� ��
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11 ����������������������������

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (2015): 
Landesmobilitätskonzept Niederösterreich 2030+

Arbeiterkammer Niederösterreich: Mobilität im Erwerbspendelverkehr am 
 Beispiel  ausgewählter Industrie- und  Gewerbegebiete in Niederösterreich

Healthy Streets: www.healthystreets.com, abgerufen am 3. 3. 2019

NÖ.Regional (2018): Regionales Mobilitätsmanagement (Folder)

NÖ.Regional (2018): Verkehrsberatung (Folder)

ÖROK (2017): ÖREK-Partnerschaft �Plattform Raumordnung & Verkehr�. 
Entwicklung eines Umsetzungskonzeptes für österreichweite ÖV-Güteklassen. 
Abschlussbericht vom 12. 4. 2017

Richtlinie RVS 03.01.12: Rahmenrichtlinie für Verkehrserschließung

Richtlinie RVS 03.01.13: Kategorisierung und Anforderungspro�le von Straßen

Richtlinie RVS 03.02.12: Fußverkehr

Richtlinie RVS 03.02.13: Radverkehr 

Richtlinie RVS 03.04.12: Querschnittgestaltung von Innerortsstraßen 

Rosinak & Partner (2014): Generalverkehrskonzept St. Pölten

Rosinak & Partner (2016): Einsatzkriterien für Begegnungszonen in Niederösterreich. 
Leitfaden

Rosinak & Partner (2017): Verkehrskonzept Böheimkirchen

TU Wien, Hermann Kno�acher (2018): 
Ober-Grafendorf Verkehrskonzept Bericht Teil 3 Maßnahmen

Universität für Bodenkultur, Institut für Verkehrswesen (2007): 
Argumentarium für Tempo 30 oder 40 in  verkehrsberuhigten Gebieten innerorts.

Verracon GmbH: ERRAM: Grenzüberschreitende Raster-Raumanalyse, Modelle für 
 Niederösterreich und  angrenzende Regionen in der Slowakei, in Tschechien und in 
 Ungarn (ETZ, AT-CZ/AT-SK/AT-HU Programme)
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12 ��������������

Schriftenreihe Niederösterreichisches Landesverkehrskonzept

Heft 1: Ausgangslage, Entwicklung, Leitbild (Juni 1990)
Heft 2: Park & Ride (September 1990)
Heft 2: Park & Ride, Neuau�age (Oktober 2002)
Heft 3: Verkehrsberuhigung (Februar 1991)
Heft 4: Verkehrsverbünde (März 1991)
Heft 5:  Umweltgerechter Straßenbetrieb (Mai 1991)
Heft 6:  Verkehrssicherheit (August 1991) 
 Niederösterreichisches Landesverkehrskonzept 

 Entwurf (April 1991)
 Niederösterreichisches Landesverkehrskonzept 

 Kurzfassung (Juni 1991)
 Niederösterreichisches Landesverkehrskonzept  

(Dezember 1991)
Heft 7:  Schi�fahrtskonzept (August 1992)
Heft 8:  Flugverkehrskonzept (Dezember 1992)
Heft 9:  Verkehrssteuerung (Juli 1993)
Heft 10:  Güterverkehr (April 1994)
Heft 11:  Chancen für Elektro-Fahrzeuge (März 1995)
Heft 12:  Dokumentation Ortsverkehre (Februar 1996)
Heft 13:  Anruf-Sammel-Taxis für den  ö�entlichen Verkehr in 

der  Region (Juli 1996)
Heft 14:  Gestaltung untergeordneter Straßen (November 1996)
Heft 15:  Ruhender Verkehr (September 1998) � 

10  Jahre Nieder österreichisches Landesverkehrs-
konzept (Oktober 2001)

Heft 16:  Gestaltung innerörtlicher Orientierungssysteme 
( Jänner 2002)

Heft 17:  Gehen in Niederösterreich (Februar 2002)
Heft 18:  Umweltbewusst Mobil: Sprit sparend Fahren 

( November 2002)
Heft 19:  Telekommunikations-Infrastrukturkonzept (März 2003)
Heft 20: Handbuch für Verkehrsspargemeinden (Juni 2003)
Heft 21:  Mobilität in Niederösterreich � Ergebnisse der landesweiten 

Mobilitätsbefragung 2003 (Jänner 2005)
Heft 22: Gender Mainstreaming und Mobilität in Niederösterreich 

(Juni 2005)
Heft 23: Mobilitätshilfen (Jänner 2007)
Heft 24: Radfahren im Alltag in Niederösterreich (April 2007)
Heft 25: Verkehrssicherheitsarbeit in Niederösterreich � 

 Rückblick und Ausblick (April 2007)

Heft 26: Mobilität in Niederösterreich � Ergebnisse der 
 landesweiten Mobilitätsbefragung 2008 (Oktober 2009)

Heft 27: ,,Hast du einen Plan?�� � Der Schulwegplan und Regeln für 
den Schulweg (Februar 2011)

Heft 28: Verkehrsberuhigung 2011 � Bewährtes und Neues 
(März 2011)

Heft 29: Kleinräumige Mobilitätsangebote � Empfehlungen für 
die praktische Umsetzung (Oktober 2012)

Heft 30: Ö�entlicher Verkehr in Niederösterreich (Oktober 2012)
Heft 31: Verkehrssichere Zukunft in Niederösterreich 2013�2023 

(August 2013)
Heft 32: Güterverkehr in Niederösterreich Prognose von Angebot 

und Nachfrage (Juni 2014)
Heft 33: Bushaltestellen � Leitfaden für Gemeinden 

( September 2014) 
Heft 34: Mobilitätskonzept Niederösterreich 2030+ 

 Mobilität in  ihrer Vielfalt sichern, zukunftsfähig gestalten 
und fördern (September 2015)

Heft 35: Mobilität in NÖ � Ergebnisse der landesweiten 
 Mobilitätserhebung 2013/2014

Heft 36: Verkehrsberuhigung 2017 � Das  Instrument 
 �B egegnungszone� � ein Leitfaden 

Heft 37: Mobilitätskonzepte für NÖ Gemeinden � Wegweiser 
(Jänner 2021)

Heft 38: Mobilität in NÖ � Ergebnisse der landesweiten 
 Mobilitätserhebung 2018

Heft 39: Verkehrssichere Gestaltung des Schulumfeldes 
� ein Leitfaden (August 2020)

Die Hefte der Schriftenreihe und die Informations-
blätter sind zu beziehen bei der Abteilung Raum-
ordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten, RU7, 
Landhausplatz 1, Haus 16, A-3109 St. Pölten, 
 Telefon: +43 2742 9005 14971 oder herunterladbar 
auf www.noe.gv.at/publikationen-verkehr
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Gruppe Raumordnung, Umwelt und Verkehr
Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten

Adresse: 3109 St. Pölten, Landhausplatz 1
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E-Mail: post.ru7@noel.gv.at
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Auszug Mobilitätskonzept Stadt Krems (2020)
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